
37 Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 1

ist § 32 Absatz 2 entsprechend anzuwen
den.

Hinweis: Vgl. Hinweis zu Art. 3; § 26 
StGB; §§59 ff. SVWG.

Maßnahmen 
zur Wiedereingliederung

§47

(1) Erweist sich bei der Straftat eines 
bereits mit Freiheitsentzug bestraften Tä
ters, daß die erneute Straftat wesentlich 
durch seine Disziplinlosigkeit bei der Wie
dereingliederung in das gesellschaftliche 
Leben begünstigt wurde, legt das Gericht 
im Urteil fest, daß es vor der Entlassung 
die Notwendigkeit besonderer Maßnahmen 
zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung 
des Verurteilten prüfen wird.

Hinweis: Vgl. § 353 StPO; § 40 der 1. DB 
zur StPO.

(2) Hält das Gericht bei der Überprü
fung der Sache solche Maßnahmen für not
wendig, kann es

1. ein Kollektiv der Werktätigen mit 
dessen Einverständnis beauftragen, dem 
Verurteilten bei der Wiedereingliederung 
in das gesellschaftliche Leben, insbesondere 
in das Arbeitsleben, und in seinem Bemü
hen um ein gesellschaftlich verantwor
tungsbewußtes Verhalten zu helfen und 
erzieherisch auf ihn einzuwirken;

2. den Verurteilten verpflichten, einen 
ihm zuzuweisenden Arbeitsplatz nicht , zu 
wechseln und besonders in seiner Arbeit 
zu zeigen, daß er die richtigen Lehren aus 
seiner Bestrafung gezogen hat (§ 34 Ab
satz 2 gilt entsprechend);

3. den Verurteilten verpflichten, sich in 
bestimmten Orten oder Gebieten der Deut
schen Demokratischen Republik nicht auf
zuhalten und den für seinen Aufenthalt 
von den staatlichen Organen erteilten Auf
lagen strikt nachzukommen (§§ 51, 52 Ab
sätze 1 und 2 gelten entsprechend).

(3) Die festgelegten Erziehungsmaßnah
men dürfen nur für die Dauer von einem 
Jahr bis zu drei Jahren festgesetzt werden 
und sind von dem für die Wiedereinglie
derung des Haftentlassenen zuständigen 
Organ zu kontrollieren.

(4) Die Leiter der Betriebe, der staat
lichen Organe und Einrichtungen, die Vor
stände der Genossenschaften und die Lei
tungen der gesellschaftlichen Organisatio
nen sind verpflichtet, das Kollektiv der 
Werktätigen bei der Erziehung und Wie
dereingliederung des Haftentlassenen zu 
unterstützen.

(5) Entzieht sich der Verurteilte den 
festgelegten Erziehungsmaßnahmen, wird 
er nach § 238 bestraft.

§ 48
(1) Bei einer Verurteilung wegen einer 

vorsätzlichen Straftat zu Freiheitsstrafe, 
Arbeitserziehung oder Jugendhaus kann 
das Gericht zur Verhütung erneuter Straf
fälligkeit zusätzlich auf staatliche Kontroll- 
maßnahmen durch die Deutsche Volkspoli
zei erkennen, wenn

1. der Täter bereits wegen eines Ver
brechens bestraft ist oder

2. die Würdigung seiner Tat und Per
sönlichkeit ergibt, daß nach Verbüßung der 
Strafe eine ordnungsgemäße Wiederein
gliederung des Verurteilten durch staatliche 
Kontrollmaßnahmen unterstützt werden 
muß.

(2) Bei Verurteilung wegen Rowdytums 
oder Zusammenrottung kann das Gericht 
auch auf staatliche Kontrollmaßnahmen 
durch die Deutsche Volkspolizei erkennen, 
wenn der Täter mit Haftstrafe oder Ver
urteilung auf Bewährung bestraft wird.

(3) Der Leiter der zuständigen Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei erhält 
durch die gerichtliche Entscheidung das 
Recht, dem Verurteilten Auflagen zu er
teilen. Die Auflagen können enthalten:

1. die Verpflichtung zur Meldung bei 
einer Dienststelle der Deutschen Volkspoli
zei, einschließlich der vorherigen Mittei
lung eines Arbeitsplatz- oder Wohnungs
wechsels sowie zusätzliche Meldepflichten;

2. die Untersagung des Aufenthaltes an 
bestimmten Orten oder Gebieten, des Be
suches bestimmter Örtlichkeiten oder des 
Umgangs mit bestimmten Personen;

3. die Anordnung, den zugewiesenen 
Aufenthaltsort und den ihm zugewiesenen 
Arbeitsplatz nicht ohne die Zustimmung 
der Deutschen Volkspolizei zu wechseln;

4. die Beschränkung von Ausreisemög
lichkeiten aus dem Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik.


